
Pr. 39046/2K.

Sparmaßnahmen bei der
BeleuchtungundBeheizung.

KUNDMACHUNG.
Auf Grund des letzten Absatzesdes § 15 der Ministerialverordnungvom 8. Februar 1917,

RGBl. Nr. 48, hat Seine Exzellenzder k. k. Statthalter im ErzherzogtumeÖsterreichunter der Enns
bis auf weiteresnachstehendesangeordnet:

1. Die Vorstellungenin den Theatern sind derart anzusetzen, daß die Theaterlokalitätenum
9 Uhr abends von den Besuchernwieder vollkommengeräumt sind und daß die Beleuchtung
aller dazugehörigenBelriebsrüumespätestensum 10 Uhr abgestelitist.

2. Die Veranstaltungvon Konzerten wird bis auf weiteres eingestellt und die Beheizung
und Beleuchtungder betreffendenSäle, für welchenZweckimmer, untersagt.

3. Der Betriebder Kinosund aller Tanz- und Vergnügungslokalitätenist einzustellen.
Als Vergnügungslokalitätenin diesem Sinne kommen jene Betriebe in Betracht, die auf

Grund einer von der PolizeibehördeverliehenenProduktionslizenzgeführt werden. In allen anderen
Vergnügungslokalitäten, welcheauf Grund einer von der Statthalterei verliehenenSingspielhallen-
konzession betrieben werden, sind die Vorstellungenderart anzusetzen, daß die Lokalitätenum
9 Uhr abends von den Besuchernwiedervollkommengeräumt sind und daß die Beleuchtungaller
dazu gehörigenBetriebsräumespätestens um II) Uhr abends abgestelltist.

AufGrund des § 15, Absatz3 der Ministerialverordnungvom 8. Februar 1917, RGBl. Nr. 48,
wird ferner angeordnet:

4. Gast- und SchanklokalitätenallerArt dürfen bis auf weiteresüber 10Uhr abends, Kaffee¬
häuser über 11 Uhr nachts nicht offengehaltenwerden.

5. Die unter 4 genannten Lokale müssen um 10 Uhr, beziehungsweiseum 11 Uhr nachts
von Gästen verlassenund gesperrt sein.

Es ist daher nach der Sperre, d. i. präzise 10 Uhr. beziehungsweise11 Uhr abends, während
der folgenden Reinigung der Räumlichkeitenderen BeleuchtungbeziehungsweiseBeheizungim
Sinne des § 11 der angeführtenMinisterialverordnungauf das für diesen Zweck unbedingt not¬
wendigeMindestmaßzu beschränken.

6. Nebenräumein den Gast- und SchankgewerbensowieKaffeehäusern, welchezur Befriedi¬
gung der dringendstenBedürfnissedes Publikumsnicht notwendigsind, als Spielzimmer, Separes,
Kegelbahnen, sogenannteKlubzimmerusw. sind, wenn es die räumlicheAnordnungzuläßt, unbe¬
dingt auch für den Tagbetriebzu sperren.

7. Saallokalitäten, welche für die Abhaltungvon Vorträgenoder sonstigen Veranstaltungen
bestimmtsind, müssen geschlossenwerden und dürfen weder benützt, noch beleuchtetwerden.

8. DiefürTanzveranstaltungenreserviertenRäumevonTanzschulensindgleichfallszu schließen
und dürfen weder beleuchtetnoch beheiztwerden.

DieseKundmachungtritt am Montag, den 12. Februar 1917in Kraft.
Die vorstehendenMaßnahmenwerden nur für die Zeit der Kohlennotverfügt und werden

nach Wegfalldieses Grundessogleichwiederaußer Wirksamkeitgesetzt werden.
Übertretungender in dieser Kundmachungenthaltenen Anordnungenwerden gemäß § 19

der Ministerialverordnungvom 8. Februar 1917, RGBl. Nr. 48 mit einer Geldstrafebis zu 2000K
oder mit Arrest bis zu 3 Monaten, im Wiederholungsfälleoder bei erschwerendenUmständenaber
mit einer Geldstrafebis zu 5000K oder mit Arrest bis zu 6 Monatenbestraft.

Mitder Bestrafungkönnen auch in sinngemäßerAnwendungder Bestimmungender beiden
letztenAbsätzedes§ 15der angeführtenMinisterialverordnungweitere Einschränkungenhinsichtlich
des Betriebesverfügtv/erden.

w,en,™,o . . .»i7. von derh. k. PolizeidireMIon.
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